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Luftschadstoffgutachten
zur Kindertagesstätte innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans E 36B "Olympisches Dorf" in der Gemeinde Wustermark

1 Aufgabenstellung

Innerhalb des südlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (B-Plans) E 36B „Olympisches

Dorf“ in der Gemeinde Wustermark ist eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kin‐

dertagesstätte“ ausgewiesen (siehe Anlage 1). Aufgrund der Nähe zur Bundesstraße B 5 soll die

lufthygienische Situation auf das Vorhaben prognostiziert und nach den gesetzlichen Vorschriften

der 39. BImSchV [1] beurteilt werden.

Die Berechnung der Immissionen wird mit der aktuellen Version 2.1 des Modells RLuS [3] für den

Prognosefall 2025 durchgeführt. Es werden die relevanten Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und

Feinstaub (PM10 und PM2,5) untersucht.

Abbildung 1 Lage des Plangebiets

© HL | Kartengrundlage: www.openstreetmaps.org (CC-BY-SA 2.0)
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2 Grundlagen

2.1 Betrachtete Luftschadstoffe

In Deutschland gelten bei der Betrachtung des Kfz-Verkehrs die Luftschadstoffe Stickstoffdioxid

(NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) als relevant. Benzol, Blei, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid

spielen heutzutage nur noch eine untergeordnete Rolle, sodass eine Grenzwertüberschreitung bei die‐

sen Schadstoffen ausgeschlossen werden kann. Seit der Außerkraftsetzung der 23. BImSchV entfällt

zudem eine (rechtliche) Betrachtung des Rußaufkommens.

Stickstoffdioxid (NO2)

NO2wird zusammen mit NO als NOX (= NO + NO2) aus den Fahrzeugen als Abgas emittiert.

...Eigenschaften NO = farbloses, mindergiftiges und nicht brennbares Gas, das mit Luftsauerstoff und
Ozon zu NO2 reagiert
NO2 = rotbraunes, stark oxidierendes und giftiges Gas
Vorläuferstoffe für die Bildung bodennahem Ozons sowie Feinstaubs

...Quellen unerwünschte Nebenreaktionen bei Verbrennungsprozessen | in Ballungsräumen
insbesondere der Straßenverkehr aufgrund des bodennahen Ausstoßes - dabei
überwiegend bei Dieselfahrzeugen

...Wirkung NO2 schädigt das Schleimhautgewebe und reizt die Augen, führt zu Entzün‐
dungsreaktionen und zu einer Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

...Relevanz hoch, da die gesetzlichen Grenzwerte für NO2 in einigen Gebieten (insbesondere
Ballungsräume) überschritten werden | entgegen der positiven Entwicklungen bei der
NOX-Konzentration (Rückgang um mehr als 1/3 seit 1995) sind keine spürbaren
Verbesserungen bei der NO2-Belastung erkennbar | Anteil des NO2 an der NOX-
Konzentration ist gestiegen

Feinstaub (PM)

Feinstaub wird zum einen direkt emittiert, entsteht aber auch durch Aufwirbelung und Abrieb bei

Fahrzeugen.

...Eigenschaften unsichtbare, geruchlose Partikel

...Quellen sämtliche Verbrennungsprozesse aus Verkehr, Industrie und Heizungen (Primär‐
Feinstaub) | chemische Reaktionen in der Atmosphäre (Sekundär-Feinstaub) |
Aufwirbelung- und Abriebprozesse

...Wirkung Herz-Kreislauf-Probleme, Allergien, Asthma

...Relevanz hoch, da insbesondere im städtischen Bereich die gesetzlichen Grenzwerte re‐
gelmäßig nicht eingehalten werden können | Benzol, Blei, Schwefeldioxid und
Kohlenmonoxid spielen heutzutage nur noch eine untergeordnete Rolle, sodass eine
Grenzwertüberschreitung bei diesen Schadstoffen ausgeschlossen werden kann.

2.2 Rechtliche Grundlagen

Von der Bundesregierung wurde die Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bun‐

des- Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV) [1] erlassen. Sie »...dient der Umsetzung der Richtli‐
nie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität
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und saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1), der Richtlinie 2004/107/EG des Euro‐
päischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004...«.

Das Ziel ist es hierbei, die negativen Auswirkungen der Luftschadstoffe auf die Gesundheit der

Menschen und auf die Umwelt zu vermeiden bzw. zumindest auf ein gesundheitsverträgliches

Maß zu verringern.

Tabelle 1 stellt die gültigen Beurteilungswerte der 39. BImSchV für die relevanten Luftschadstoffe

zusammenfassend dar. Bei der Beurteilung wird die berechnete Schadstoffimmission mit dem

dazugehörigen Grenzwert verglichen.

Tabelle 1 Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV

2.3 Berechnungsmethodik/-modell

Die Berechnung der Immissionen der verkehrsbedingten Luftschadstoffe wird auf Grundlage der

Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung -

RLuS 2012 [3] durchgeführt. Die RLuS sind anwendbar wenn folgende Kriterien gegeben sind:

� Verkehrsstärke über 5.000 Kfz/Tag

� Fahrzeuggeschwindigkeiten über 50 km/h

� Trogtiefen und Dammhöhen unter 15 m

� Längsneigung der Trasse bis 6 %

� Maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m

� Lücken innerhalb Randbebauung > 50 %

� Abstände zwischen den Gebäuden und dem Fahrbahnrand > 2 Gebäudehöhen

� Gebäudebreite < 2 Gebäudehöhen

Bei der Ermittlung der motorbedingten Emissionen aus dem Straßenverkehr wird das Verkehrsauf‐

kommen, hier das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV), mit den Emissionsfakto‐

ren des vom Umweltbundesamt herausgegebenen Handbuchs für Emissionsfaktoren (HBEFA) des

Straßenverkehrs [2] in der aktuellen Version 4.1 kombiniert. Neben den motorbedingten Emissio‐

nen entstehen zusätzliche Feinstaubemissionen durch Aufwirbelungen bei Fahrzeugbewegungen

Schadstoff Jahresmittelgrenzwert Kurzzeitgrenzwert

Stickstoffdioxid (NO2) 40 µg/m³
200 µg/m³ (Stundenwert | maximal 18

Überschreitungen pro Jahr)

Feinstaub (PM10) 40 µg/m³
50 µg/m³ (Tageswert | maximal 35

Überschreitungen pro Jahr)

Feinstaub (PM2,5) 25 µg/m³ -
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und durch den Abrieb von Reifen. Das integrierte Emissionsmodell in RLuS enthält die entspre‐

chenden Emissionsfaktoren und eine Methode zur Bestimmung der nicht motorbedingten Emissi‐

onen.

Das von den Kfz gebildete Stickstoffoxid ist in der Luft in Verbindung mit Ozon schnell ablaufen‐

den chemischen Umwandlungsprozessen ausgesetzt. Bei der Immissonsberechnung ist dieser Um‐

wandlungsprozess zu berücksichtigen. Im Modell RLuS ist auf Basis eines vereinfachten

Chemiemodells ein NO/NO2-Konversionsmodell unter Berücksichtigung primärer NO2-Emissionen

und der Ozon-Hintergrundbelastung integriert.

Die Formel zur Bestimmung der Immissionskonzentrationen für einen Immissionsort ist im Hand‐

buch [3] beschrieben und beruht auf dem empirisch ermittelten Zusammenhang zwischen den

längenspezifischen Emissionen und den entsprechenden bodennahen Immissionskonzentrationen

in Abhängigkeit zur Windgeschwindigkeit.

Die Einhaltung der Anzahl an Überschreitungen der Kurzzeitgrenzwerte wird im Modell auf Basis

des statistischen Zusammenhangs zwischen langjährig gemessenen Jahresmittelwerten und der

Anzahl an aufgetretenen Überschreitungen des Kurzzeitgrenzwerts abgeleitet. Eine Überschrei‐

tung des Kurzzeitgrenzwerts von NO2 wird erst ab einem NO2-Jahresmittel von 57 µg/m³ erwartet.

Eine Überschreitung des Kurzzeitgrenzwerts von PM10 ist bei einem Jahresmittelwert von

27 µg/m³ wahrscheinlich.
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3 Eingangsdaten und Berechnungsparameter

3.1 Meteorologische Daten

In der Berechnung mit RLuS wird eine für das Untersuchungsgebiet repräsentative mittlere Wind‐

geschwindigkeit (Messhöhe 10 m über Gelände) berücksichtigt. Das Jahresmittel der Windge‐

schwindigkeit wird der Karte des statistischen Windfeldmodells (SWM) des Deutschen

Wetterdienstes entnommen [7]. Demnach liegt der Jahresmittelwert zwischen 3,1 und 3,7 m/s. In

der Berechnung wird als Annahme zur sicheren Seite die niedrigere Windgeschwindigkeit und

damit eine geringere Verdünnung der Luftschadstoffe zugrunde gelegt.

3.2 Vorbelastung

Zur vorhandenen Gesamtbelastung eines Schadstoffes vor Ort trägt neben den örtlich ansässigen

Emissionsquellen (hier Bundesstraße B5) auch die großräumig vorhandene Hintergrundbelastung

bei. Die Hintergrundbelastung beinhaltet regio- als auch überregionale Verkehrsemissionen sowie

Ferntransporte von Schadstoffen aus Industrie und Hausbrand.

Zur Ermittlung der Schadstoffhintergrundbelastung wird auf die Luftgütemessdaten des Landes‐

amts für Umwelt (LfU) zurückgegriffen. Innerhalb dieses Netzes werden an einer Vielzahl von

Messstationen die statistischen Kenngrößen von Luftschadstoffen regelmäßig, d. h. in Form von

Monats- und Jahresberichten, veröffentlicht.

Die Hintergrundbelastung für das Untersuchungsgebiet wird von der ca. 2,6 km nordöstlich gele‐

genen Hintergrundmessstation Dallgow-Döberitz abgeleitet (siehe Abbildung 2). Gemäß den Be‐

richten für die Luftqualität in Brandenburg wurden an der Messstation in den letzten Jahren die

gemessenen Jahresmittelwerte der Tabelle 2 erfasst.

Tabelle 2 Repräsentative Hintergrundbelastung (Jahresmittel) für das Untersuchungsgebiet in µg/m³

In den kommenden Jahren wird aufgrund der fortschreitenden Entwicklung der Technik und wei‐

teren durchzuführenden Luftreinhaltemaßnahmen von einem allgemeinen Rückgang der Hinter‐

Schadstoff 2019 2020

NOX 15 14

NO2 11 11

PM10 14 14

PM2,5 10 9

O3 50 53
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grundkonzentrationen ausgegangen. Auf die Verwendung einer prognostizierten Hintergrund‐

belastung wird im Sinne eines konservativen Ansatzes verzichtet und die Jahresmittel‐

konzentration aus dem Jahr 2019 als Vorbelastung berücksichtigt.

Abbildung 2 Lage der Wetterstation Dalgow-Döberitz

3.3 Straßenverkehrsdaten

Die verkehrlichen Eingangswerte für die B 5 werden der Tabelle 11 der schalltechnischen Untersu‐

chung zum B-Plan Nr. E 36B der Gemeinde Wustermark vom 17.03.2021 [6] entnommen. Es wird

ein durchschnittlicher werktäglicher Verkehr von 37.000 Kfz/24h und ein Schwerverkehrsanteil >

3,5t von 12 % berücksichtigt (Prognose 2025).

Es wird der Straßentyp „Fernstraße“ mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h

angesetzt. Die Anzahl der Fahrstreifen beträgt insgesamt vier. Die Längsneigung wird mit 0 %

berücksichtigt.

3.4 Immissionsorte

Die Immissionsorte in RLuS beziehen sich standardmäßig auf eine Höhe von 1,5 m über Gelände.

Bei der Berechnung wird lediglich der Abstand zwischen Fahrbahnrand und Immissionsort einge‐

geben.

Es werden zwei Immissionsorte untersucht. Der eine Immissionsort befindet sich an der südlichs‐

Dallgow-
Döberitz
Dallgow-
Döberitz

ElstalElstal

5

Messstation
Dallgow-Döberitz

Gemeinbedarfsfläche
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ten Spitze der Baugrenze in einem Abstand von 28 m zum Fahrbahnrand. Der zweite Immissions‐

ort wird am südlichen Rand der Grundstücksgrenze in einem Abstand von 20 m zum Fahrbahnrand

gesetzt, um auch mögliche Freiflächen der Kita abzudecken (siehe Abbildung 3). Da die Immissio‐

nen mit zunehmender Entfernung von der Quelle abnehmen, handelt es sich bei diesen Immissi‐

onsorten um eine Worst-Case Abschätzung.

Abbildung 3 Lage der Immissionsorte

3.5 Lärmschutzbauwerke

Gemäß der schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan E 36B „Olympisches Dorf“ ist nördlich der

B 5 eine Verlängerung der bestehenden 5,5 m hohen Lärmschutzwand erforderlich. Die Abschir‐

mung dieser Lärmschutzwand wird in der Modellberechnung berücksichtigt. Es werden folgende

Parameter angesetzt:

� Typ: Wand/Steinwall

� Höhe: 5 m (gerundet)

� Länge: 710 m

� Wandfußabstand < 7m

� Abstand vom Beginn der Lärmschutzwand zum Immissionsort (längs der Straße): 473 m

20 m28 m
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4 Immissionsberechnung

Die Berechnungen werden nach der beschriebenen Methodik ermittelt und tabellarisch ausgewer‐

tet (siehe Anlage 2 und Anlage 3). Die berechneten Immissionen an den beiden betrachteten

Immissionsorten sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3 Prognostizierte Gesamtbelastung

Der Jahresmittelgrenzwert von 40 µg/m³ für NO2, der Jahresmittelgrenzwert von 40 µg/m³ für
PM10 und der Jahresmittelgrenzwert von 25 µg/m³ für PM2,5 werden an beiden Immissionsorten
deutlich unterschritten. Gleiches gilt auch für die zulässige Anzahl an Überschreitungen des
Kurzzeitgrenzwerts (max. 18 Überschreitungen im Jahr für NO2 und max. 35 Überschreitungen bei
PM10).

Den größten Anteil an der Gesamtbelastung macht die großräumige Hintergrundbelastung aus
(vgl. Tabelle 2). Die lokale Zusatzbelastung durch die B 5 liegt bei NO2 bei unter 3 µg/m³, bei PM10

unter 1,5 µg/m³ und bei PM2,5 bei unter 0,5 µg/m³. Schadstoffmindernd auf die Zusatzbelastung
wirkt sich zudem die Lärmschutzwand zwischen B 5 und Immissionsort aus.

Immissionsort NO2 PM10 PM2,5

Jahresmittelwert

[µg/m³]

Anzahl der Über‐

schreitungen des

Kurzzeitgrenzwerts

Jahresmittelwert

[µg/m³]

Anzahl der Über‐

schreitungen des

Kurzzeitgrenzwerts

Jahresmittelwert

[µg/m³]

Baugrenze 14,0 1 15,3 10 10,5

Grundstücksgrenze 14,4 1 15,5 10 10,6
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5 Zusammenfassung

Innerhalb des südlichen Geltungsbereichs des B-Plans E 36B „Olympisches Dorf“ in der Gemeinde

Wustermark ist eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ ausge‐

wiesen. Aufgrund der Nähe der Anlage zur Bundesstraße B 5 wurde die lufthygienische Situation

auf das Vorhaben prognostiziert und nach den gesetzlichen Vorschriften der 39. BImSchV beur‐

teilt.

Die Berechnung der Immissionen wurde mit der aktuellen Version 2.1 des Modells RLuS für den

Prognosefall 2025 durchgeführt. Es wurden die relevanten Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und

Feinstaub (PM10 und PM2,5) untersucht. Die Lage der Immissionsorte wurde so gewählt, dass die

maximale Belastung an der Baugrenze und der Grundstücksfläche der Gemeinbedarfsfläche er‐

mittelt wurde.

Die prognostizierten Jahresmittelkonzentrationen von NO2, PM10 und PM2,5 liegen an allen unter‐

suchten Immissionsorten deutlich unterhalb der gesetzlich geltenden Grenzwerte. Auch ist von

einer Einhaltung der zulässigen Anzahl an Überschreitungen des Kurzzeitgrenzwerts von NO2 und

PM10 auszugehen. Aus lufthygienischer Sicht ist die Planung einer Gemeinbedarfsfläche an dieser

Stelle daher als unkritisch einzuschätzen.
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Anlage 1 Entwurf des B-Plans Nr. E 36B „Olympisches Dorf“ (Stand: 23.03.2021)
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nicht rechtsverbindlich

Legende

Textliche Festsetzungen

Allgemeines Wohngebiet

Gewerbegebiet

öffentliche Grünfläche

Abgrenzung des Umfangs von Abweichungen

Baulinie

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem
Denkmalschutz unterliegen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Umgrenzung von Flächen für Stellplatzanlagen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegen

1. Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes allgemein zulässig.

2. In den allgemeinen Wohngebieten sind die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.

3. In den Gewerbegebieten sind die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für gesundheitliche Zwecke allgemein zulässig.

4. In den Gewerbegebieten sind Bordelle und bordellartige Nutzungen nicht zulässig. Vergnügungsstätten können ausnahmsweise zugelassen
werden, sofern es sich nicht um Wettbüros, Spielhallen und Einrichtungen für die Schaustellung von Personen (z.B. Peep-, Sex- und
Live-Shows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen) handelt.

5. In den Gewerbegebieten sind die zulässigen Anlagen für Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke sowie selbstständige Lagerplätze
unzulässig.

6. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 ist eine ausnahmsweise Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch Terrassen um
höchstens 10 m² je Wohneinheit, insgesamt aber um höchstens 50 m² je Baufenster, zulässig. Dies gilt nicht auf der Fläche zwischen den
Punkten N1-N4, hier sind Terrassen unzulässig.

7. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2.1 ist eine ausnahmsweise Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch Terrassen um höchstens 9 m²
je Wohneinheit, insgesamt aber um höchstens 72 m² je Baufenster, zulässig.

8. Ein Vortreten von Vordächern bis zu der Linie zur Abgrenzung des Umfangs von Abweichungen ist zulässig, sofern die Grundfläche von
30 m² nicht überschritten wird.

9. Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 entspricht die Größe der Grundfläche der zulässigen Größe der baulichen Anlagen.

10. In folgendem Gebiet darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO und Anlagen gem. § 19
Abs. 4 BauNVO, bis zu einer Grundflächenzahl von höchstens:

überschritten werden.

11. Für die mit a1 bis a7 und a8 bis a12 beschrifteten überbaubaren Grundstücksflächen wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Es ist
jeweils ein durchgehender Baukörper zu errichten. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen a2, a4 und a6 sind Durchgänge in einer
Breite von mindestens 5 m und maximal 7 m zu errichten. Die Errichtung von Bauteilen mit statischer Funktion ist im Durchgangsbereich
zulässig. Sonstige Anlagen im Durchgangsbereich können ausnahmsweise zugelassen werden.

12. Ein Hervortreten von Gebäudeteilen über die Baugrenzen zwischen den Punkten B1 und B2, B3 und B4, B5 und B6, B7 und B8, B9 und B10,
B11 und B12, B13 und B14, B15 und B16 um 0,7 m ist für das Anbringen von Rankhilfen für Fassadenbegrünungen zulässig.

13. Die Baulinie und die Baugrenzen zwischen den Punkten B17, B18 und B19 dürfen für die Errichtung einer maximal 45 m² großen Terrasse
überschritten werden.

14. Die Baulinie zwischen den Punkten B20 und B21 darf für die Errichtung einer Treppe und Terrasse um bis zu 3,50 m überschritten werden,
sofern die Grundfläche der überbaubaren Grundstücksfläche a7 nicht überschritten wird.

15. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2.1 ist die Überschreitung der Baugrenzen für die Errichtung von Terrassen um bis zu 1,0 m
ausnahmsweise zulässig.

16. Eine Überschreitung der Baulinien in den Baufeldern a2, a4 und a6 um bis zu 0,5 m ist zum Anbringen einer Wärmedämmung zulässig.

17. Die Einteilung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

18. Stellplätze sowie deren Ein- und Ausfahrten sind in den allgemeinen Wohngebieten sowie in den Gewerbegebieten GE 1-2, GE 2-1 und 2-2
nur innerhalb der Flächen St zulässig. Im Bereich für Ein- und Ausfahrten, sind Zufahrten in einer Breite von maximal 6 m zulässig. Dies gilt
nicht für Stellplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Krankenwagen und Taxi-Fahrzeuge und deren Zufahrten im Gewerbegebiet
GE 1-1.

19. Die Flächen G1 und G2 sind mit Geh- und Radfahrrechten zu Gunsten der Allgemeinheit in einer Breite von 2,5 m zu belasten. Die Fläche G3
ist mit Geh- und Radfahrrechten zugunsten der Allgemeinheit in einer Breite von 4,5 m und einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen
Versorgungsträger in einer Breite von 5,5 m zu belasten. Die Fläche G4 ist mit Gehrechten zu Gunsten der Allgemeinheit in einer Breite von
2 m zu belasten. Innerhalb der Fläche G5 ist eine Wendeanlage in einer Breite von 6 m zugunsten der zuständigen Versorgungsträger zu
belasten. Die Fläche G6 ist mit Geh- und Radfahrrechten zu Gunsten der Allgemeinheit in einer Breite von 4 m zu belasten.  Die Fläche G7 ist
mit Geh- und Radfahrrechten zu Gunsten der Allgemeinheit in einer Breite von 4 m zu belasten.

20. Zwischen den Punkten R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 ist ein Regenrückhaltebecken zu errichten und
gestalterisch in die Grünfläche einzubinden.

21. Stellplatzflächen sind durch Baumpflanzungen zu gliedern. Je 4 Stellplätze ist ein gebietstypischer Laubbaum mit einem
Mindeststammumfang von 16 - 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Ausnahmsweise können die
Baumpflanzungen auch außerhalb der Stellplatzflächen vorgenommen werden, sofern dies an einer an die Stellplatzfläche angrenzenden
Stelle oder innerhalb der Stellplatzanlage St erfolgt.

22. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 ist pro 1.400 m² angefangener Baugrundstücksfläche ein gebietstypischer Baum zu
pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume
einzurechnen. Bäume auf Stellplatzflächen sind nicht einzurechnen.

23. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2.1 ist pro 1.600 m² angefangener Baugrundstücksfläche ein gebietstypischer Baum zu pflanzen, zu erhalten
und bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume einzurechnen. Bäume
auf Stellplatzflächen sind nicht einzurechnen.

24. In den allgemeinen Wohngebieten WA 2.2 und WA 2.3 ist pro 1.300 m² angefangener Baugrundstücksfläche ein gebietstypischer Baum zu
pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume
einzurechnen. Bäume auf Stellplatzflächen sind nicht einzurechnen.

25. In den Gewerbegebieten GE 1-1 und 1-2 ist pro 1.300 m² angefangener Baugrundstücksfläche ein gebietstypischer Baum zu pflanzen, zu
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume einzurechnen.
Bäume auf Stellplatzflächen und in der Anpflanzfläche sind nicht einzurechnen.

26. Im allgemeinen Wohngebieten WA 2.2, in den Baufeldern a1, a3, a5 und a7 des allgemeinen Wohngebietes WA 2.3 sowie in der privaten
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind mindestens 70 % der Dachflächen des obersten zulässigen Vollgeschosses dauerhaft
durch extensive Bepflanzung zu begrünen. In den Baufeldern a2 und a6 des allgemeinen Wohngebietes WA 2.3 sind mindestens 60 % der
Dachflächen des obersten zulässigen Vollgeschosses dauerhaft durch extensive Bepflanzung zu begrünen. Im Baufeld a4 des allgemeinen
Wohngebietes WA 2.3 sind mindestens 50 % der Dachflächen des obersten zulässigen Vollgeschosses dauerhaft durch extensive
Bepflanzung zu begrünen.

27. Die Gebäudeaußenflächen zwischen den Punkten B1 und B2, B3 und B4, B5 und B6, B7 und B8, B9 und B10, B11 und B12, B13 und B14,
B15 und B16 sind mindestens zu einem Anteil von 70 % durch eine für Fassadenbegrünung geeignete Bepflanzung zu begrünen.

28. Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Fläche C) ist das ehemalige
Heizhausgewölbe als Winter- und Sommerquartier für Fledermäuse baulich zu sichern und durch das Stellen einer Einfriedung vor dem
Betreten zu schützen.

29. Die Befestigung von Stellplätzen und deren Zufahrten ist in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Die Wasser- und
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernden Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen oder Betonierungen sind
unzulässig.

30. Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist so anzulegen, dass der Charakter einer Parkanlage
entsteht. Bis zu 20 % der Fläche kann für Wege vorgesehen werden.

31. Bei Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 21 bis 25 und Nr. 30, ist die Verwendung von Arten der Gehölzliste „Bäume“ und „Sträucher“
verbindlich.

32. Am Garagengebäude Ga3 sind bauliche Vorkehrungen anzubringen, die den direkten Lichtweg zu den allgemeinen Wohngebieten
unterbrechen.

33. Im Plangebiet sind auf den Teilflächen GE 1-1, GE 1-2, GE 2-1 und GE 2-2 nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12, "Geräuschkontingentierung" weder tags (6:00 bis
22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) überschreiten:

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5
Für die im Bebauungsplan dargestellten Richtungssektoren A und C erhöhen sich die Emissionskontingente LEK,i um folgende
Zusatzkontingente für Tag und Nacht:

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Betriebs oder der Anlage erfolgt nach DIN: 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den
Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte im Richtungssektor k jeweils LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

34. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile
schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude in den Baugebieten WA 2.3 und WA 3 sowie auf der Fläche für Gemeinbedarf
"Kindertagesstätte" ein bewertetes Gesamt-Bauschalldämmmaß (R'w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung gemäß DIN
4109-1:2018-01 zu ermitteln ist:
R'w,ges = La - KRaumart
mit
La = maßgeblicher Außenlärmpegel
KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Unterrichtsräume und Ähnliches

= 35 dB für Büroräume und Ähnliches
Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel La erfolgt hierbei entsprechend Abschnitt 4.4.5.3.gemäß DIN 4109-2:2018-01. Es können
Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass
geringere Schalldämm-Maße ausreichend sind.

35. Auf der im Bebauungsplan gekennzeichneten Fläche zwischen den Punkten L1-L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8-L9-L10-L11-L12-L13-L14-L1 ist eine
Lärmschutzwand von mindestens 5,5 m Höhe über dem Höhenniveau der Gradiente der Bundesstraße B 5 mit Schalldämmung DLR von
mindestens 25 dB zu errichten.

36. Bei Wohnungen in dem östlichen Block a7 des Baugebiets WA 2.3 mit Fenstern in der zur Bundesstraße B 5 ausgerichteten Fassade, die
nicht über mindestens ein Fenster zur straßenabgewandten Gebäudeseite verfügen, sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die
schutzbedürftigen Räume durch den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit Beurteilungspegeln nachts Lr,N  ≥ 50 dB(A)
zu berücksichtigen oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt
werden. Die zugrunde zu legenden Beurteilungspegel Lr,N sind dem Schallgutachten vom 20.08.2020 zu entnehmen, welches der Planung
zugrunde liegt. Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass die im
Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.

37. In den allgemeinen Wohngebieten WA 2.2 und WA 2.3 ist das zulässige 4. Vollgeschoss nur zulässig, sofern es mindestens 2,5 m hinter die
südliche Baugrenze zurücktritt.

38. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA sowie innerhalb der Gewerbegebiete GE, sind bauliche Einfriedungen in Form von Mauern und
Zäunen unzulässig.

39. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2.1 und WA 3 sind Geräteschuppen und vergleichbare Nebenanlagen ausnahmsweise zulässig,
sofern sie eine Grundfläche von jeweils 6 m² und eine Gesamthöhe von 2,7 m nicht überschreiten. Sie sind mit Holz zu verschalen und mit
Flachdächern auszubilden. Die Dächer sind mit extensiver Bepflanzung zu begrünen. Dies gilt nicht auf der Fläche zwischen den Punkten
N1-N4, hier sind Nebenanlagen unzulässig.

40. In den allgemeinen Wohngebieten WA 2.2 und WA 2.3 und in den Gewerbegebieten GE, sind Nebenanlagen zur Beseitigung von Abfall
ausnahmsweise zulässig, sofern sie eine Grundfläche von jeweils 50 m² und eine Gesamthöhe von 3,5 m nicht überschreiten. Nebenanlagen
zur Unterbringung von Fahrrädern sind ausnahmsweise zulässig, sofern sie eine Grundfläche von jeweils 100 m² und eine Gesamthöhe von
3,5 m nicht überschreiten. Sie sind mit Holz zu verschalen und mit Flachdächern auszubilden. Die Dächer sind mit extensiver Bepflanzung zu
begrünen. Dies gilt nicht für Nebenanlagen unterhalb der Geländeoberfläche.

41. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten auf dem Flurstück 553 alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die
verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

42. Auf dem Flurstück 528 treten die bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen zur zulässigen
Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO und zur zulässigen Geschossflächenzahl gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO enthalten, außer Kraft.
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Grundfläche als Höchstmaß

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Neufassung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Mai 2016 (GVBl. I/16, Nr. 14) zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2021 (GVBI. I/21, [Nr.5])
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Die Medieneintragung erfolgte nachrichtlich auf der Grundlage der von den Medienträgern zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass das dargestellte Baugelände frei von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.

Die dargestellten Grenzen entsprechen dem Katasternachweis. Über die Lagerichtigkeit der in der Örtlichkeit eventuell vorhandenen
Grenzzeichen wird keine Aussage getroffen.
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private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Flächen für den Gemeinbedarf

Zahl der zulässigen Geschosse als Höchstmaß  (z.B. III)

Allgemeines Wohngebiet
WA 1

WA 2.1
WA 2.2
WA 2.3
WA 3

Gewerbegebiet
GE 1

Gemeinbedarfsfläche
Kindertagesstätte

Jugendfreizeit

0,55
0,65
0,6
0,6
0,55

0,5

0,5
0,3

GE 2 0,7

Gehölzliste „Bäume“
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Stieleiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Quercus petraea)
Winterlinde (Tilia cordata)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Eberesche (sorbus aucuparia)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Waldkiefer (Pinus sylvestris)
Birke ( Betula pendula)

Gehölzliste „Sträucher“
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Haselnuss ( Corylus avellana)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaea)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus
Faulbaum (Frangula alnus)
Holunder ( Sambucus nigra)
Gewöhnlicher Schneeball ( Viburnum opulus)
Feldahorn (Acer campestre)
Hartriegel (Cornus mas)
Hundsrose ( Rosa canina)
Heckenrose (Rosa corymbifera)
Gewöhnlicher Besenginster (Cytisus scoparius)
Gemeiner Wacholder (Juniperus communis)
Wacholder (Juniperus), flach in Sorten
Bergkiefer ( Pinus mugo)
Schwarzkiefer (pinus nigra)
Waldkiefer (pinus sylvestris)
Berberitze (Berberis vulgaris)
Himbeere (Rubis idaeus)
Schlehe (Prunus spinosa)

St

St

St

St

St

St

1. Grundlage der Bebauungsplanung ist die, im amtlichen Bezugssystem der Lage (ETRS 89) und der Höhe (DHHN2016) vorliegende
Vermessungsgrundlage mit Stand vom 10.03.2021. Die eindeutige Übertragbarkeit der städtebaulichen Festsetzungen in die Örtlichkeit, anhand
der digitalen Daten wurde geprüft und ist zweifelsfrei möglich.

2. In der Planzeichnung wird nachrichtlich darauf hingewiesen, dass der Geltungsbereich Teile des Denkmals „Olympisches Dorf von 1936“ (ID
09150042) umfasst. Auf die Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 215) wird hingewiesen.

3. Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzonen III des Wasserschutzgebietes Radelandberg. Bemessungsgrundlage für die
Genehmigung der geplanten Vorhaben ist das zukünftige Wasserrecht. Maßnahmen und Bauvorhaben sind mit der Unteren Wasserbehörde
abzustimmen. Bei der Umsetzung der textlichen Festsetzung 29 kann abweichend von den Bestimmungen der RiStWag 16 für die Befestigung
von Stellplätzen und deren Zufahrten ein versickerungsfähiges Pflaster mit einer Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
verwendet werden.

4. Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans findet sich Wald i.S. des Waldgesetztes des Landes Brandenburg (LWaldG). Die Teile
der vorhandenen Mischwaldflächen die weiterhin erhalten bleiben, werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB als Flächen für Wald festgesetzt
und damit dauerhaft gesichert. Dabei handelt es sich um, im südlichen Geltungsbereich zwischen dem Gewerbegebiet und der öffentlichen
Grünfläche gelegenen, Waldbereiche. Für die in andere Nutzungsarten umzuwandelnden Waldflächen wird Waldersatz entsprechend den
gesetzlichen Anforderungen gemäß § 8 Abs. 3 WaldG geleistet.

5. Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen
Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) für besonders geschützte Tierarten (z.B. Vögel, Fledermäuse)
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatschG eingehalten werden. Andernfalls sind bei der jeweils zuständigen Behörde
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen (§ 45 Abs. 7 BNatschG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen /
Auflagen für die Baumaßnahmen ergeben. (z.B. Regelungen der Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren).

6. Durch die langjährige militärische Nutzung sind Bodenverunreinigungen nicht auszuschließen. Bei Auffälligkeiten sind diese der unteren
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Havelland in Bezug auf Bodenkontamination bzw. das Auffinden von
Altablagerungen unverzüglich anzuzeigen (§ 31 ff Brandenburgisches Abfallgesetz). Die Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde ist
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beteiligen.

7. Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind möglicherweise kampfmittelbelastet. Daher ist für die Ausführung von Erdarbeiten
eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. Die Bauträger / Bauausführenden können dazu Anträge zur Überprüfung einer konkreten
Munitionsbelastung beim Kampfmittelbeseitigungsdienst stellen. Diese Anträge sind rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme einzureichen.

8. Das Planungsgebiet befindet sich vollständig im Beeinflussungsbereich des Erdgasspeichers/ Untergrundspeichers Berlin der Berliner
Erdgasspeicher GmbH im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Bedingt durch den Speicherbetrieb sind großflächig um den
Speicherstandort an der Erdoberfläche Bodenbewegungen feststellbar. Aufgrund ihrer gleichförmigen Ausprägung und großflächigen
Ausbreitung führen diese im Regelfall jedoch zu keinen Nutzungseinschränkungen an der Erdoberfläche. Die Berliner Erdgasspeicher GmbH,
hat den Betrieb des Berliner Erdgasspeichers/ Untergrundspeichers im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und somit die Vermarktung
von Speicherkapazitäten bereits zum 01.04.2017 eingestellt. Der Prozess der Stilllegung wird sich allerdings über viele Jahre erstrecken
(Restgasabführung, Monitoring, Rückbau etc.).

9. Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften DIN 4109-1:2018-01 und DIN DIN 45691:2006-12, "Geräuschkontingentierung" sowie die
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. E 36B der Gemeinde Wustermark vom 17.03.2021 werden bei der
Gemeindeverwaltung Wustermark (Fachbereich II - Standortförderung und Infrastruktur, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark) während der
Dienststunden zur Einsichtnahme bereitgehalten.

10. Mit Ausnahme der Festsetzungen gemäß textlicher Festsetzung 42 unterliegt das Flurstück 528 weiterhin den Festsetzungen des
Bebauungsplans Nr. E 36A. Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden nachrichtlich übernommen und nicht verändert.

Bebauungsplan Nr. E 36B
"Olympisches Dorf"

Gemeinde
Wustermark
Ortsteil Elstal

Übersichtsplan
M 1:10.000

Stand: 23.03.2021

1. Katastervermerk
Die verwendete Plangrundlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die
Übertragung der neuzubildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Wustermark, den .............................. .............................................
Datum Hersteller der Planunterlage

2. Ausfertigung
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am  ... . ... .20... die Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und den Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen und die
Begründung gebilligt. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Wustermark, den .............................. ..............................
Datum Bürgermeister

3. Bekanntmachung
  Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am  ... . ... .20...  im Amtsblatt der Gemeinde
Wustermark Nr. .../... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Der Bebauungsplan ist mit der
Bekanntmachung in Kraft getreten.

Wustermark, den .............................. ..............................
Datum Bürgermeister

Verfahrensvermerke

Kartengrundlage: LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg)

Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

Emissionskontingente Tag und Nacht in dB

Fläche
L

EK

 Tag L

EK

 Nacht

GE 1-1 57 42
GE 1-2 53 38
GE 2-1 56 41
GE 2-2 57 42

Richtungssektoren und mögliche Zusatzkontingente in dB

Bezugspunkt im Koordinatensystem UTM (nördliche Hemisphere), Bezugssystem ETRS8:

Rechtswert: Streifen 33, 364.810; Hochwert: 5.822.274

Richtungssektor k Anfang Ende

L
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 Tag L

EK, zus,
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A 89° 103° 0 8
B 103° 307° 14 14

Richtungssektoren mit Referenzpunkt R
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Einbeziehungsfläche gemäß textlicher Festsetzung 42 (siehe
Hinweis Nr. 9)
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Luftschadstoffgutachten
zur Kindertagesstätte innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans E 36B "Olympisches Dorf" in der Gemeinde Wustermark

RLuS Seite 1

07.09.2021 10:26:07

PC-Berechnungsverfahren zur Abschätzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen
nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012, Ausgabe 2020) der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Version 2.1 Build 7726.28886
Emissionsberechnung auf Basis des HBEFA 4.1 mit durchschnittlicher Temperaturverteilung für Deutschland
Protokoll erstellt am : 07.09.2021 10:24:54
Rechenlauf ID: 7cc9f0f4-545c-441f-8732-2881e8d80579

Vorgang               : B5
Aufpunkt              : Kita
Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung und Lärmschutz

Eingabeparameter:
  Prognosejahr        : 2025
  Straßenkategorie    : Fernstraße, Tempolimit 100
  Längsneigungsklasse : 0 %
  Anzahl Fahrstreifen : 4
  DTV                 : 37000 Kfz/24h (Jahreswert)
  Schwerverkehr-Anteil: 12,0 % (SV > 3.5 t)
  Mittl. PKW-Geschw.  : 96,4 km/h

  Windgeschwindigkeit : 3,1 m/s
  Entfernung          : 28,0 m

Lärmschutzparameter:
  Maßnahme                     : Wand/Steilwall
  Höhe der Maßnahme            : 5,0 m
  Länge der Maßnahme           : 710,0 m
  Abstand vom Ende der Maßnahme: 473,0 m
  Ort der Maßnahme             : Gleiche Straßenseite oder auf beiden Straßenseiten

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 07.09.2021 10:24:54):
  CO                  :         379,239
  NOx                 :         384,269
  NO2                 :         110,945
  SO2                 :           1,505
  Benzol              :           0,255
  PM10                :          70,037
  PM2.5               :          26,192
  BaP                 :         0,00111

Ergebnisse Immissionen [µg/m³]:
(JM=Jahresmittelwert,
 Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)
Komponente     Vorbelastung        Zusatzbelastung
                  JM-V                  JM-Z
  CO               227                   7,1
  NO               3,0                  2,77
  NO2             11,0                  2,95
  NOx             15,6                  7,19
  SO2              2,0                  0,03
  Benzol          1,50                 0,005
  PM10           14,00                 1,311
  PM2.5          10,00                 0,490
  BaP          0,00000               0,00002
  O3              50,0                     -

NO2:  Der 1h-Mittelwert von 200 µg/m³ wird 1 mal überschritten.
      (Zulässig sind 18 Überschreitungen)
PM10: Der 24h-Mittelwert von 50 µg/m³ wird 10 mal überschritten.
      (Zulässig sind 35 Überschreitungen)
CO:   Der gleitende 8h-CO-Mittelwert beträgt: 1213 µg/m³
      (Bewertung: 12 % vom Beurteilungswert von 10000 µg/m³)

Komponente   Gesamtbelastung      Beurteilungswerte          Bewertung
                  JM-G                  JM-B                 JM-G/
                                                             JM-B [%]
  CO               234                     -                     -
  NO               5,8                     -                     -
  NO2             14,0                  40,0                    35
  NOx             22,8                     -                     -
  SO2              2,0                  20,0                    10
  Benzol          1,50                  5,00                    30
  PM10           15,31                 40,00                    38
  PM2.5          10,49                 25,00                    42
  BaP          0,00002               0,00100                     2

Anlage 2 Ergebnisprotokoll RLuS | Immissionsort Baugrenze
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Luftschadstoffgutachten
zur Kindertagesstätte innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans E 36B "Olympisches Dorf" in der Gemeinde Wustermark

RLuS Seite 1

07.09.2021 10:22:00

PC-Berechnungsverfahren zur Abschätzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen
nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012, Ausgabe 2020) der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Version 2.1 Build 7726.28886
Emissionsberechnung auf Basis des HBEFA 4.1 mit durchschnittlicher Temperaturverteilung für Deutschland
Protokoll erstellt am : 07.09.2021 10:17:47
Rechenlauf ID: 16122a26-ef52-4072-8ca4-5c3cf7b32238

Vorgang               : B5
Aufpunkt              : Kita
Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung und Lärmschutz

Eingabeparameter:
  Prognosejahr        : 2025
  Straßenkategorie    : Fernstraße, Tempolimit 100
  Längsneigungsklasse : 0 %
  Anzahl Fahrstreifen : 4
  DTV                 : 37000 Kfz/24h (Jahreswert)
  Schwerverkehr-Anteil: 12,0 % (SV > 3.5 t)
  Mittl. PKW-Geschw.  : 96,4 km/h

  Windgeschwindigkeit : 3,1 m/s
  Entfernung          : 20,0 m

Lärmschutzparameter:
  Maßnahme                     : Wand/Steilwall
  Höhe der Maßnahme            : 5,0 m
  Länge der Maßnahme           : 710,0 m
  Abstand vom Ende der Maßnahme: 473,0 m
  Ort der Maßnahme             : Gleiche Straßenseite oder auf beiden Straßenseiten

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 07.09.2021 10:17:47):
  CO                  :         379,239
  NOx                 :         384,269
  NO2                 :         110,945
  SO2                 :           1,505
  Benzol              :           0,255
  PM10                :          70,037
  PM2.5               :          26,192
  BaP                 :         0,00111

Ergebnisse Immissionen [µg/m³]:
(JM=Jahresmittelwert,
 Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)
Komponente     Vorbelastung        Zusatzbelastung
                  JM-V                  JM-Z
  CO               227                   8,0
  NO               3,0                  3,13
  NO2             11,0                  3,36
  NOx             15,6                  8,16
  SO2              2,0                  0,03
  Benzol          1,50                 0,005
  PM10           14,00                 1,486
  PM2.5          10,00                 0,556
  BaP          0,00000               0,00002
  O3              50,0                     -

NO2:  Der 1h-Mittelwert von 200 µg/m³ wird 1 mal überschritten.
      (Zulässig sind 18 Überschreitungen)
PM10: Der 24h-Mittelwert von 50 µg/m³ wird 10 mal überschritten.
      (Zulässig sind 35 Überschreitungen)
CO:   Der gleitende 8h-CO-Mittelwert beträgt: 1218 µg/m³
      (Bewertung: 12 % vom Beurteilungswert von 10000 µg/m³)

Komponente   Gesamtbelastung      Beurteilungswerte          Bewertung
                  JM-G                  JM-B                 JM-G/
                                                             JM-B [%]
  CO               235                     -                     -
  NO               6,1                     -                     -
  NO2             14,4                  40,0                    36
  NOx             23,8                     -                     -
  SO2              2,0                  20,0                    10
  Benzol          1,51                  5,00                    30
  PM10           15,49                 40,00                    39
  PM2.5          10,56                 25,00                    42
  BaP          0,00002               0,00100                     2
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